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1. Grundlagen der Vernehmlassung 
Beabsichtigt das Amt für Kommunikation (im weiteren „AK“) Massnahmen der 
Sonderregulierung zu treffen, die voraussichtlich beträchtliche Auswirkungen auf den 
betreffenden Markt haben werden, kündigt es dies interessierten Parteien in 
Übereinstimmung mit Art. 24 Abs. 1 KomG an und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 
innert einer angemessenen Frist. Das AK hat zu diesem Zweck eine öffentliche Konsultation 
nach Art. 46 KomG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Bst. a RKV durchgeführt. 

Das Verfahren gemäss Art. 24 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 1 KomG ist ein nicht-streitiges 
Verwaltungsverfahren eigener Art. Es dient der Förderung der Transparenz durch die 
frühzeitige und öffentliche Diskussion der vom AK geplanten Massnahmen.  

Das AK machte daher gestützt auf Art. 40 KomG die Entwurfsfassung der Mustervorlage für 
ein Standardangebot zur Netzzusammenschaltung am 17. September 2020 allen von der 
Terminierungsregulierung betroffenen Betreibern mit E-Mail bekannt (siehe Anhang 1).  

Alle Stellungnahmen werden in der Regel, soweit sie nicht einer Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, auf der Webseite des AK publiziert, wobei die Entscheidung, ob eine Stellung-
nahme vollständig, teilweise oder gar nicht publiziert wird, alleinig beim AK liegt. Die 
eingelangten Stellungnahmen werden bei der weiteren Bearbeitung der Marktanalyse 
berücksichtigt, soweit diese in der Auffassung des AK von Bedeutung sind. Gemäss Art. 47 
Abs. 1 KomG begründet die „Teilnahme an einer öffentlichen Konsultation [...] keine darüber 
hinausgehenden Rechtsansprüche“. 

2. Durchführung der Vernehmlassung 
Die Vernehmlassung wurde am 17. September 2020 jenen Netzbetreibern per E-Mail zur 
Kenntnis gebracht, die aufgrund der Marktanalyse und Sonderregulierung der individuellen 
Mobilfunk- und Festnetz-Terminierungsmärkte verpflichtet werden, ein Standardangebot zur 
Netzzusammenschaltung zu veröffentlichen. Die Vernehmlassungsmitteilung findet sich in 
3.2. Das AK lud die Betreiber ein, Anmerkungen und Änderungswünsche bis zum 5. Oktober 
2020 einzugeben. Zudem führte es zur Besprechung spezifischer Fragen oder zur Aufklärung 
von Unklarheiten eine Informationsveranstaltung in Form einer Videokonferenz am 22. 
September 2020 durch. 

Das AK erhielt Stellungnahmen von: 

• Salt (Liechtenstein) AG 

• Swisscom (Schweiz) AG 

• Telecom Liechtenstein AG 

• Backbone Solutions AG 

Die Betreiber werden im Folgenden „Salt“, „Swisscom“, „Telecom Liechtenstein“ und 
„Backbone Solutions“ genannt. Die Stellungnahmen der Betreiber sind in Anhang 3 
aufgeführt. An der Vorbesprechung am 22. September 2020 nahmen Salt, Swisscom und 
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Telecom Liechtenstein teil. Die Nexphone AG nahm weder an der Vorbesprechung am 
22. September 2020 teil noch reichte sie eine schriftliche Stellungnahme beim AK ein. 

3. Auswertung der Stellungnahmen 
Nachfolgend werden die relevanten Punkte der eingelangten Stellungnahmen erörtert. 
Auszüge aus den Stellungnahmen sind kursiv gekennzeichnet. Die relevanten Teile der 
Eingabe von Swisscom wurden als Bildschirmkopie eingefügt. 

Einzig Swisscom machte inhaltliche Eingaben, und zwar zu den Ziffern 8, 13 und 16, sowie zu 
Ziffer 5 in Anhang 2 und zu Anhang 5. Das AK berücksichtigte allesamt in der endgültigen 
Mustervorlage. 

Aus der Nicht-Befassung mit einem bestimmten Vorbringen oder dem nicht-expliziten 
Widerspruch kann keine Zustimmung des AK zu diesen Punkten abgeleitet werden. 

Die eingelangten inhaltlichen Stellungnahmen sind – soweit sie nicht berechtigten Ge-
heimhaltungsinteressen unterliegen – im Originaltext in Anhang 3 enthalten. Aus 
Datenschutzgründen hat das AK die Personennamen der Betreiber entfernt bzw. geschwärzt. 

3.1 Swisscom 

Die Stellungnahme der Swisscom ging fristgerecht am 1. Oktober 2020 per E-Mail im AK ein 
und enthielt keine aus Vertraulichkeitsgründen zu schwärzenden Inhalte. 

Swisscom ging in ihrer Eingabe konkret auf folgende fünf Ziffern der Mustervorlage ein 
(Wiedergabe als Bildschirm-Kopie): 

 

 

Das AK hält dazu Folgendes fest: 

• Ziffer 8 (Haftung):  
Die Endfassung der Mustervorlage wurde in Ziffer 8.1 entsprechend ergänzt bzw. 
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präzisiert (unterstrichener Zusatz): „Die Zusammenschaltungspartner gewährleisten die 
Erbringung ihrer Leistungen nach dem anerkannten und üblichen Stand der Technik und 
unter Einhaltung aller anwendbaren Sicherheitsvorschriften für den ordnungsgemässen 
Betrieb des Telekommunikationsnetzes im Umfang der Netzkapazität, wobei sich die 
Haftung auf alle Leistungen bezieht, welche sich aus diesem Vertrag ergeben.“   
 

• Ziffer 13 (Abtretungsverbot, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht):  
Das AK hat den Begriff „Aufrechnung“ durch „Verrechnung“ ersetzt, sodass Ziffer 13.2 
neu lautet: „Eine Verrechnung im Sinne einer wechselseitigen Forderung ist nur gegen 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche aus diesem Vertrag zulässig.“ 
Mit der neuen Ziffer 13.5 wurde die Möglichkeit einer Sicherheitsleistung aufgenommen: 
„Der Vorleistungsgeber ist im Falle einer zweifelhaften Bonität des Vorleistungsnehmers 
berechtigt, eine angemessene Sicherheitsleistung z.B. in Form einer Bankgarantie von 
diesem zu verlangen. Diese Sicherheitsleistung umfasst den Betrag der Vergütung für 
nicht mehr als drei Monate für die vom VORLEISTUNGSGEBER erbrachten bzw. zu 
erbringenden Leistungen. Die Sicherheitsleistung wird nicht verzinst.“ Dementsprechend 
wurde auch die Überschrift der Ziffer 13 mit „Sicherheitsleistung“ ergänzt. 
 

• Ziffer 16 (Streitschlichtung):  
Fragen der Betreiber zur Streitschlichtung wurden vom AK bereits am 23. September 
2020 direkt im Anschluss an die Informationsveranstaltung vom 22. September 
beantwortet, siehe Anhang 2. Für die Ziffer 16 der Mustervorlage ergibt sich somit keine 
Änderung. 
 

• Anhang 2, Ziffer 5 (Wartungsarbeiten):  
Unter dieser Ziffer werden neu reguläre und nichtreguläre Wartungsarbeiten 
unterschieden. Für erstere ist festgelegt, dass der Vorleistungsgeber den 
Vorleistungsnehmer mindestens fünf Werktage (statt nur einen Werktag) vorher 
informiert. Unter nichtregulären Wartungsarbeiten werden dringend notwendige 
Wartungsarbeiten ausserhalb des regulären Wartungsfensters verstanden und der 
Vorleistungsnehmer ist ab Bekanntwerden unverzüglich per E-Mail und telefonisch zu 
verständigen. 
 

• Anhang 5 (Kontakte):  
Der Anhang fünf ist erst im konkreten Verhandlungsfall auszufüllen. Das 
Standardangebot, das gemäss Verpflichtung der Terminierungsverfügung auf der 
Webseite des Betreibers zu publizieren ist, kann in Anhang 5 leer bleiben. Der Betreiber 
hat einzig sicherzustellen, dass er auf seiner Webseite Kontaktdaten für die Aufnahme 
von Zusammenschaltungsverhandlungen angibt. Für Anhang 5 der Mustervorlage ergibt 
sich somit keine Änderung. 
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3.2 Salt 

Die Stellungnahme der Salt ging am 6. Oktober 2020 per E-Mail im AK ein, d.h. erst nach der 
Vernehmlassungsfrist vom 5. Oktober 2020. Sie enthielt keine aus Vertraulichkeitsgründen 
zu schwärzenden Inhalte. Salt hatte keine Anmerkungen zu der RIO Mustervorlage. Die 
Eingabe ist in Anhang 3 enthalten. 

3.3 Telecom Liechtenstein 

Die Stellungnahme der Telecom Liechtenstein ging am 6. Oktober 2020 im AK ein, d.h. erst 
nach der Vernehmlassungsfrist vom 5. Oktober 2020. Die Eingabe ist in Anhang 3 ohne 
betreiberinterne Zusatzinformationen abgebildet. Für Telecom Liechtenstein passt […] die 
RIO Fassung. 

3.4 Backbone Solutions 

Backbone Solutions teilte dem AK erst am 12. Oktober 2020 telefonisch mit, dass die RIO 
Mustervorlage des AK für Backbone Solutions in Ordnung ist; die AK-interne Gesprächsnotiz 
ist in Anhang 3 zu finden. 

  



7 / 11 
 

 

 

 Vernehmlassung über die Mustervorlage des 
AK für ein Standardangebot zur Netzzusam-
menschaltung 
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 Rückfragenbeantwortung zum Thema 
Streitschlichtung 

 

Die Beantwortung der Fragen zum Thema Streitschlichtung, die am Informationsanlass vom 
22. September 2020 gestellt wurden, beantwortete das AK am 23. September 2020 an die 
Betreiber wie folgt: 
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